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RS OGH 1961/4/26 5Ob130/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1961

Norm

AO §10 Abs1

AO §56 Abs5

KO §2 Abs2

Rechtssatz

Mit der Entscheidung über einen im Zeitpunkt der Einstellung des Ausgleichsverfahrens vorliegenden

Konkurserö6nungsantrag des Schuldners oder eines Gläubigers ist bis zur Rechtskraft des Einstellungsbeschlusses

zuzuwarten; diese Entscheidung hierüber ist mit der von Amts wegen zu tre6enden Entscheidung, ob der

Anschlußkonkurs zu eröffnen sei, zu verbinden.

Entscheidungstexte
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